
 
 

 

3.2.2. Interne Saunaordnung während der Covid Pandemie Phase  

 

Diese Saunaordnung ist ein Zusatz zur internen Badeordnung des Centre aquatique 

Krounebierg während der Pandemiephase Covid-19  

Réouverture du Centre aquatique de Mersch ref : insa-c1-69-3-2020 

 

Benutzung des Wellnessbereiches. 

Jede Person wird dazu angehalten den Abstand von 2 m einzuhalten. Jede Person muss 

sich die Hände desinfizieren bei Eintritt des Wellnessbereiches. Während der Bewegung 

in den Gängen zu den Umkleiden oder Toiletten muss der Mundschutz angelegt werden.  

Ebenso im Bistro Bereich des Wellnessbereiches gelten die Regeln die in der 

Gastronomie vom Gesetz her vorgesehen sind. Das Bistro bleibt geschlossen bis zum 

31.01.2021 

 

  

Artikel 1. 

 

Jede Person oder Gruppe die sich im Bereich des Centre aquatique Krounebierg befindet 

unterwirft sich  der allgemeinen Benutzungsverordnung des Badezentrums von Mersch ohne 

Vorbehalt und passt sich den Instruktionen und Richtlinien des Personals der Einrichtung an. 

 

Artikel 2. 

 

Mit Ausnahme, die durch die Gemeindeverwaltung Mersch oder durch den Verwalter 

genehmigt wurde, hat niemand Zugang zu den Einrichtungen des Bads sogar als Zuschauer, 

wenn er nicht Eintrittsgeld bezahlt hat und einen Quittungsbeleg respektiv ein Magnetstreifen-

Armband vorweisen kann, das ihm zu jeder Zeit zur Kontrolle gefordert werden kann. Die 

Kunden des Restaurantbereiches sind nicht von diesem Artikel betroffen. 

 

Artikel 3.  

 

Die Einrichtungen des Wellnessbereiches sind während der Covid Zeit  nach  einem 

Reservierungssystem belegbar.  Jeweils dürfen nur 15 Personen sich zur gleichen Zeit 

anmelden. Jede Sauna darf nur jeweils limitiert benutzt werden. Die Mindestabstände 

müssen eingehalten werden.  Der Anmeldeplan/Möglichkeit sind auf der Internetseite 

des Hauses inseriert.  

 

 

 

 

 



 

Artikel 4.  

 

Der Zugang zur Sauna   ist verboten für:  

- Personen die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder jeder anderen Infektion, die eine  

medizinische Gegenanzeige umfasst.  

- Personen welche an einem Hautleiden erkrankt sind,  

- Personen, die sich offensichtlich in einem unsauberen Zustand befinden  

- Personen, die unter Einfluss von Alkohol stehen  

- Personen, die unter Einfluss von Drogen stehen  

- Jugendliche unter 16 Jahren, die nicht von einem Erwachsenen begleitet werden  

- schwangere Frauen ohne ausdrückliche Genehmigung ihres Arztes 

- Personnen die an Diabetes, Hypotonie, Bluthochdruck leiden, ohne ausdrückliche 

Genehmigung ihres Arztes   

 

 

 

 Artikel 5.  

 

Die Besucher des Wellness Bereichs sind  verpflichtet, die folgenden Richtlinien zu 

respektieren:  

-In jeder Sammelumkleide darf jeweils nur 1 Person/Paar/Personen die in einem 

Haushalt leben sich umziehen.  

- die Benutzung der Dusche mit Seife vor dem Eintritt in die Sauna ist Pflicht 

Es dürfen nur 2 Duschen je Duschraum belegt werden (der Mindestabstand von 2 

Metern muss   eingehalten werden). 
- die Benutzung des Handtuches um die Bank zu bedecken ist Pflicht 

- es ist untersagt mit Flip Flops oder Duschpantoffeln die Saunakabinen zu betreten, sie 

sind           vor der Tür abzustellen.  

- die Sauna und das Dampfbad sind textilfreie Bereiche und werden daher unbekleidet 

benutzt. Das Tragen eines Badeanzuges oder jede Art Shorts ist untersagt. Allerdings kann 

ein Handtuch benutzt werden, um den Körper zu bedecken;  

- Schmuck wird in der Garderobe gelassen, denn die metallischen Gegenstände könnten 

die Haut verbrennen  

- es ist einzig dem Personal des Badezentrums vorbehalten, die Hitze oder die 

Feuchtigkeit in den Kabinen zu erhöhen. Es sind nur Duft und Aromastoffe erlaubt, 

welche durch das Badezentrum zur Verfügung gestellt werden. 

- es ist untersagt, sich in der Sauna/Dampfbad zu rasieren 

- die Pédicure, die Enthaarung sowie das Haarfärben sind untersagt. 

- das Tragen eines Bademantels ist im Bereich „der Bar“ zwingend 

- während der Covid Zeit sind werden keine Bücher und Zeitungen zur Verfügung 

gestellt. Desweiteren ist es untersagt Zeitungen oder Bücher  mit in die  Sauna  zu nehmen  

-Während der Pandemiephase ist die Benutzung der Saunas limitiert. Vor jeder  

Saunakabine ist die limitierte Benutzerzahl angegeben.  

- die große Aufgusssauna ist geöffnet. 

-die 110 Grad Sauna bleibt geöffnet 

-die 90 Grad Kräutersauna bleibt geöffnet.  

- in der 70 Grad Sauna wird die Feuchtigkeit reduziert 

- die Infrarotkabine ist in Betrieb 



-der Whirlpool  4 x 2 m darf auf jeder Seite nur von 1 Person/Paar/mehreren 

Personen die in einem Haushalt leben benutzt werden.  

-das Warmbecken von 6 x 2.50 m   darf auf jeder Seite nur von 1 

Person/Paar/mehreren Personen die in einem Haushalt leben benutzt werden. Der 

Mindestabstand von 2 Metern zu fremden Personen muss eingehalten werden.  

- Das Kaltbecken bleibt geöffnet und kann immer nur von 1 Person benutzt werden  

 

-Zwischen den verschiedenen Anmeldezeiten / Terminen muss der gesamte 

Wellnessbereich 3o Minuten leer bleiben zum Lüften und Desinfizieren  

 

 

 

 

 

Artikel 6. 

 

 Solarium  

- Die Benutzung der Sonnenbänke erfolgt auf eigene Risiken und Gefahren. Das Badezentrum 

lehnt jede Verantwortung, was ihre Benutzung betrifft ab. Die Betriebshinweise sollen genau 

gelesen und beachtet werden. Eine Benutzerinformation wird ausgehängt. 

  

- Jugendlichen  unter 16 Jahre ist das Benutzen untersagt;  

- das Tragen von UV-Schutzbrillen ist für alle Benutzer zwingend  

- vor und nach jedem Gebrauch der Sonnenbänke muss der Benutzer das Schutzglas 

mit einem Produkt reinigen und desinfizieren, welches zur Verfügung steht. 

- Personen, die Antibiotika , Sulfamide, Psychopharmaka, Beruhigungsmittel, Antidiabetika  

nehmen,  sind nicht ohne die vorherige Genehmigung ihres Arztes angenommen  

- die Verwendung von Bräunungsmittel, die Psoral oder Cumarin enthalten, die die Haut 

sensibilisieren, sind nicht erlaubt.  

- um  Allergien zu vermeiden sollen die Benutzer ungeschminkt sein 

  

Artikel 7.  

 

Jeder Fall, der nicht  in diesem Reglement beschrieben ist unterliegt der Zuständigkeit der 

kommunalen Behörden von Mersch oder des Verwalters.  

Die verantwortlichen Vorgesetzten (Schwimmmeister, Kassiererinnen, Personal der Aufsicht 

und von Wartung, Geschäftsführer ...) sind beauftragt, die vorliegenden Richtlinien strikt zu 

respektieren..  

Die Verstöße gegen die vorliegende Verordnung werden vom Verwalter im Rahmen der 

Aufgaben festgestellt, die ihm durch die Verwaltung der Gemeinde von Mersch anvertraut 

wurden. 

Während der Covid Phase sind alle Gehwege gezeichnet, die geschlossenen Duschen sind 

gezeichnet, die Benutzung der Umkleiden ist genau gezeichnet.  

Die Verengungen sind gezeichnet, allen Schildern und Kennzeichnungen muss Folge 

geleistet werden.  

 


